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– Auszug aus Drucksache 19/584 – 
 
Frage Nummer 46 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordneter 
Tim 
Pargent 
(BÜNDNIS 
90/DIE GRÜ-
NEN) 

Vor dem Hintergrund des in der Mitgliederzeitschrift der Baye-
rischen Finanzgewerkschaft (Ausgabe 01-02/2024, S. 4) ange-
kündigten Freigabestopps für Versetzungen von Finanzbeam-
tinnen und -beamten zu nichtstaatlichen Dienstherren und 
Kommunen durch das Staatsministerium der Finanzen und für 
Heimat frage ich die Staatsregierung, wie viele Versetzungsan-
träge zu nichtstaatlichen Dienstherren und Kommunen seit 
2018 eingereicht wurden (bitte aufschlüsseln nach Jahren, un-
ter Angabe der Dienststellen, in denen die Anträge gestellt wur-
den, und der Unterteilung, ob eine Versetzung zu nichtstaatli-
chen Dienstherren oder einer Kommune beantragt wurde), wel-
che Gründe für die Versetzungsgesuche angeben wurden und 
wie sich die konkrete Umsetzung des Freigabestopps gestalten 
soll (bitte geplantes Start- und Enddatum der Maßnahme, be-
troffene Behörden und Qualifikationsebenen angeben)? 

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat 

Die Anzahl der Versetzungsanträge seit dem Jahr 2018 mit Aufschlüsselung auf 
Jahre und Dienststellen ist mit vertretbarem Aufwand nicht ermittelbar. 

Vom Freigabestopp zu Kommunen und sonstigen nichtstaatlichen Dienstherren er-
fasst sind alle Beschäftigten (alle Qualifikationsebenen) der Finanzämter, des Lan-
desamts für Steuern (Bereiche Steuer und IuK), der Landesfinanzschule sowie der 
Finanzgerichte. Zudem gilt der Freigabestopp auch für das Landesamt für Finan-
zen, die Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern, die Vermessungsverwal-
tung sowie weitere IT-Bereiche im Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Fi-
nanzen und für Heimat. Der Freigabestopp gilt seit Dezember 2023. 

 


